
16.03.2023

Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber gemäß § 5 Asyl-
bewerberleistungsgesetz in Thüringen

In Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 Asylgesetz (AsylG) und 
vergleichbaren Einrichtungen sollen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Asylbe-
werberleistungsgesetzes (AsylbLG) Arbeitsgelegenheiten, insbesonde-
re zur Aufrechterhaltung und Betreibung der Einrichtung für Asylbewer-
ber zur Verfügung gestellt werden. Ferner sollen nach § 5 Abs. 1 Satz 2 
AsylbLG im übrigen soweit wie möglich Arbeitsgelegenheiten bei staat-
lichen, kommunalen und gemeinnützigen Trägern zur Verfügung ge-
stellt werden, sofern die zu leistende Arbeit sonst nicht, nicht in diesem 
Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden würde. Dies 
betrifft vor allem die Unterstützung der Bauhöfe in Thüringer Gemein-
den und Städten.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie viele Asylbewerber sind derzeit in Thüringen mit welchem recht-
lichen Status gemeldet (bitte aufschlüsseln nach Landkreisen und 
kreisfreien Städten in Thüringen als Jahresscheiben im Zeitraum 
vom Jahr 2018 bis heute)?

2. Wie viele Arbeitsgelegenheiten wurden Asylbewerbern in den Aufnah-
meeinrichtungen im Sinne des § 44 AsyIG oder vergleichbaren Ein-
richtungen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG, insbesondere zur Auf-
rechterhaltung und Betreibung dieser Einrichtungen, zur Verfügung 
gestellt (bitte aufschlüsseln nach kreisfreien Städten und Landkrei-
sen in Thüringen mit Prozentsatzangaben bezogen auf die gesam-
te Anzahl der Asylbewerber als Jahresscheiben im Zeitraum vom 
Jahr 2018 bis heute)?

3. Wie viele Arbeitsgelegenheiten wurden Asylbewerbern durch staat-
liche, kommunale und gemeinnützige Träger zur Verfügung gestellt 
(bitte aufschlüsseln nach kreisfreien Städten und Landkreisen in Thü-
ringen mit Prozentsatzangaben bezogen auf die gesamte Anzahl 
der Asylbewerber als Jahresscheiben im Zeitraum vom Jahr 2018 
bis heute)?

4. In wie vielen Fällen lehnten Asylbewerber zur Verfügung gestellte 
Arbeitsgelegenheiten unbegründet ab, mit der Folge, dass ihr Geld-
leistungsanspruch nach § 5 Abs. 4 Satz 2 AsylbLG erlosch (bitte auf-
schlüsseln nach kreisfreien Städten und Landkreisen in Thüringen 
mit Prozentsatzangaben bezogen auf die gesamte Anzahl der Asyl-
bewerber als Jahresscheiben im Zeitraum vom Jahr 2018 bis heute)?
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5. Wie hoch waren die gezahlten Aufwandsentschädigungen nach § 5 
Abs. 2 AsylbLG in Thüringen (bitte aufschlüsseln nach kreisfreien 
Städten und Landkreisen in Thüringen als Jahresscheiben im Zeit-
raum vom Jahr 2018 bis heute)?

6. Wie hoch ist der Anteil von Asylbewerbern, die einer Arbeitsgelegen-
heit nach § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 2 AsylbLG in Thü-
ringen nachgehen (bitte aufschlüsseln nach kreisfreien Städten und 
Landkreisen in Thüringen mit Prozentsatzangaben bezogen auf die 
gesamte Anzahl der Asylbewerber als Jahresscheiben im Zeitraum 
vom Jahr 2018 bis heute)?

7. Wie hoch waren die Kosten für Reinigungs- und Hausmeisterdienste 
in und um Gemeinschafts- und Einzelunterkünften in Thüringen (bit-
te aufschlüsseln nach kreisfreien Städten und Landkreisen in Thü-
ringen als Jahresscheiben im Zeitraum vom Jahr 2018 bis heute)?
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